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Öffentliche Gemeinderatssitzung 
Am Montag, 14.10.2013 um 19.00 Uhr fin-
det im Sitzungssaal des Rathauses eine 
öffentliche Gemeinderatssitzung statt. 
 
Tagesordnung: 
 
1.  Bekanntgabe der Beschlüsse der 
 nichtöffentlichen Gemeinderats-
 sitzung vom 16.09.2013. 
 
2.  Anfragen der Einwohner/-innen. 
 
3.  Landessanierungsprogramm: 
 Information über die vorgesehene 
 Stellung eines Aufstockungsantrags 
 für die städtebauliche Erneuerungs-
 maßnahme „Ortskern II“. 
 
4.  Entscheidung über die zur Beschaf-
 fung eines neuen Feuerwehrfahr-
 zeugs für die Freiwillige Feuerwehr 
 Gottenheim durchzuführende Aus-
 schreibung. 
 
5.  Stellungnahme zur Gesamtfort-
 schreibung des Regionalplans Südli-
 cher Oberrhein im Rahmen der 
 Beteiligung der Träger öffentlicher 
 Belange. 
 
6.  Leasing eines Elektrofahrzeugs. 
 
7.  Bildung eines Schulbeirats für die 
 Grundschule und Bestellung von 
 Mitgliedern hierzu. 
 
8.  Zustimmung zur Annahme von im 
 Oktober 2013 eingegangenen Spen-
 den. 
 
9.  Beschlussfassung über die Bereit-
 stellung von Waldflächen als Tausch-
 flächen für die Sanierung des Regen-
 rückhaltebeckens „Dietenbach“ des 
 Entwässerungsverbandes „Moos“. 
 
10.  Anfragen des Gemeinderates – 
 Informationen. 
 
11.  Anfragen der Einwohner/-innen. 
 
Die Einwohner/-innen sind hierzu herzlich 
eingeladen. 
 
Volker Kieber 
Bürgermeister 

Satzung 
der Jagdgenossenschaft Gottenheim 

Aufgrund § 6 Abs. 2 Landesjagdgesetz 
(LjagdG) in der Bekanntmachung der Neu-
fassung vom 01. Juni 1996 (GBI. 1996, 
369) und § 1 der Verordnung des Ministe-
riums Ländlicher Raum zur Durchführung 
des Landesjagdgesetzes (LJagdGDVO) 
vom 21.Juni 2002 (GBI. 2002, 283) hat 
die Versammlung der Jagdgenossenschaft 
am 23. April 2013 folgende 
 

Satzung 
 
beschlossen: 
 

§ 1 Name und Sitz 
 
Die Jagdgenossenschaft führt den Namen 
Jagdgenossenschaft Gottenheim und hat 
ihren Sitz in Gottenheim. 
 

§ 2 Mitgliedschaft 
 
1. Mitglieder der Jagdgenossenschaft 
(Jagdgenossen) sind alle Eigentümer der 
im gemeinschaftlichen Jagdbezirk gelege-
nen Grundstücke. 
 
2. Die Mitgliedschaft zur Jagdgenossen-
schaft endet mit dem Verlust des Grund-
stückseigentums. 
 
3. Eigentümer von Grundstücksflächen, 
auf denen die Jagd ruht oder aus sonsti-
gen Gründen nicht ausgeübt werden darf, 
gehören der Jagdgenossenschaft nicht an. 
 

§ 3 Aufgaben 
 
Die Jagdgenossenschaft hat die Aufga-
be, das ihr zustehende Jagdausübungs-
recht im Interesse der Jagdgenossen zu 
verwalten, zu nutzen, auf einen der Bio-
topkapazität des Jagdreviers angepassten 
Abschussplan hinzuwirken und für den 
Ersatz des den Jagdgenossen etwa entste-
henden Wildschadens zu sorgen. 
 

§ 4 Organe 
 
Organe der Jagdgenossenschaft sind:  
1. die Versammlung der Jagdgenossen 
(§ 5) 
2. der Gemeindevorstand (§ 9) als Verwal-
ter der Jagdgenossenschaft. 
 

§ 5 Versammlung der Jagdgenossen 
 
1. Die Versammlung der Jagdgenossen 
wird vom Gemeindevorstand einberufen. 
Sie ist einzuberufen, wenn dies mindes-

tens ein Zehntel der Jagdgenossen, die 
mindestens ein Zehntel der Grundflächen 
des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes ver-
treten, verlangt. 
 
2. Die Versammlung der Jagdgenossen ist 
durch den Gemeindevorstand einzuberu-
fen, wenn Entscheidungen im Rahmen 
des § 8 getroffen werden müssen. 
 
3. Die Einberufung der Versammlung der 
Jagdgenossen ist vom Gemeindevorstand 
mindestens 2 Wochen vorher ortsüblich 
bekannt zu geben. 
 
4. Die Jagdgenossenschaftsversammlung 
ist nichtöffentlich. 
 

§ 6 Stimmrecht und Beschlussfassung 
der Jagdgenossen 

 
1. Die Abstimmung erfolgt offen. Jeder 
Jagdgenosse hat eine Stimme. 
 
2. Miteigentümer oder Gesamthandeigen-
tümer können ihr Stimmrecht als Jagdge-
nossen nur einheitlich ausüben; die nicht 
einheitlich abgegebene Stimme wird nicht 
gezählt. 
 
3. Beschlüsse der Jagdgenossenschaft 
bedürfen sowohl der Mehrheit der anwe-
senden und vertretenen Jagdgenossen, als 
auch der Mehrheit der bei der Beschluss-
fassung vertretenen Grundfläche. 
 
4. Jeder Jagdgenosse kann sein Stimm-
recht durch einen mit schriftlicher Voll-
macht versehenen Vertreter ausüben. 
 

§ 7 Sitzungsniederschrift 
 
1. Über die Versammlung der Jagdge-
nossen ist eine Niederschrift aufzuneh-
men, die den wesentlichen Gang der 
Verhandlung, den Wortlaut der gefass-
ten Beschlüsse und das jeweilige Ab-
stimmungsergebnis, nach Stimmen und 
Grundflächen, enthält. Die Niederschrift 
ist vom Versammlungsleiter, der vom Ge-
meindevorstand bestimmt wird und falls 
ein Schriftführer bestellt ist, auch von die-
sem zu unterzeichnen. 
 
2. Zuständig für die Bestellung eines 
Schriftführers ist ebenfalls der Gemeinde-
vorstand. 
 

§ 8 Aufgaben der Versammlung 
der Jagdgenossen 

 
Die Versammlung der Jagdgenossen be-
schließt im Rahmen der gesetzlichen Be-
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stimmungen insbesondere über: 
a)  die Verwaltung der Jagdgenossen-
 schaft (Übertragung auf den Gemein-
 devorstand oder Wahl eines Jagdvor-
 standes), 
b)  Art der Nutzung des gemeinschaftli-
 chen Jagdbezirks, 
c)    Zusammenlegung oder Teilung des 
 gemeinschaftlichen Jagdbezirkes, 
d)   die Verwendung des Reinertrags der 
 Jagdnutzung, 
e)  Änderung der Satzung. 
 

§ 9 Gemeindevorstand 
 
1.   Die Verwaltung der Jagdgenossen-
schaft wurde nach § 6 Abs. 5 LJagdG für 
unbestimmte Zeit auf den Gemeindevor-
stand übertragen. Gemeindevorstand ist 
der Gemeinderat. Der Gemeindevorstand 
vertritt die Jagdgenossenschaft gerichtlich 
und außergerichtlich. 
2.   Der Gemeindevorstand kann entspre-
chend den Vorschriften der Gemeindeord-
nung den Bürgermeister und Dritte mit 
der Erledigung von Aufgaben aus seinem 
Zuständigkeits bereich beauftragen. 
 

§ 10 Aufgaben des Gemeindevorstandes 
 
1.Der Gemeindevorstand hat die Interes-
sen der Jagdgenossenschaft im Rahmen 
des § 3 wahrzunehmen. Er ist an die Be-
schlüsse der Versammlung der Jagdgenos-
sen gebunden, soweit sich diese im Rah-
men der Gesetze halten. 
 
2. Der Gemeindevorstand ist befugt in ei-
gener Zuständigkeit dringende Angelegen-
heiten zu erledigen und unaufschiebbare 
Geschäfte zu vollziehen. 
 
3. Der Gemeindevorstand hat insbesonde-
re folgende Aufgaben zu erfüllen: 
 
a) Einberufung und Leitung der Ver-
 sammlung der Jagdgenossen, 
b) Durchführung der Beschlüsse der Ver-
 sammlung der Jagdgenossen, 
c) Führung des Haushalts-, Kassen- und 
 Rechnungswesens, 
d) Führung des Schriftwechsels und 
 Beurkundung von Beschlüssen, 
e) Vornahme der Bekanntmachungen 
 bzw. ortsüblichen Bekanntgaben, 
f) Verpachtung des gemeinschaftlichen 
 Jagdbezirks, 
g) Entscheidung über das Einvernehmen 
 zum Abschussplan, 
h) Abrundung des gemeinschaftlichen 
 Jagdbezirks, 
 

§ 11 Verzeichnis der Jagdgenossen 
(Jagdkataster) 

 
1. Der Gemeindevorstand hat ein Ver-
zeichnis aller Mitglieder der Jagdgenos-

senschaft (Jagdgenossen), unter Angabe 
der jeweiligen Grundflächenanteile am 
gemeinschaftlichen Jagdbezirk (Jagdkata-
ster), zu erstellen. 
 
2. Das Verzeichnis ist jeweils mindestens 
vor der Einberufung einer neuen Jagdge-
nossenschaftsversammlung fortzuschrei-
ben. 
 

§ 12 Verfahren bei der Jagdverpachtung 
 
Der gemeinschaftliche Jagdbezirk wird 
durch freihändige Vergabe und Verlänge-
rung laufender Pachtverträge verpachtet. 
 

§13 Abschussplanung 
 
Der Gemeindevorstand legt den vom 
Jagdausübungsberechtigen für das kom-
mende Jagdjahr (§ 17), bei Rehwild für 
die kommenden 3 Jagdjahre aufgestell-
ten Abschussplan auf die Dauer von einer 
Woche zur kostenlosen Einsichtnahme für 
Mitglieder der Jagdgenossenschaft aus. 
Erwird beim Bürgermeisteramt Gotten-
heim ausgelegt und kann dort während 
der Sprechzeiten eingesehen werden. Ort 
und Dauer der Auslegung werden min-
destens eine Woche vorher ortsüblich be-
kanntgegeben. Die Jagdgenossen können 
gegen den Abschussplan innerhalb der 
Auslegungsfrist Einwendungen erheben. 
Der Gemeindevorstand wird die Einwen-
dungen, einschließlich eventueller Ände-
rungsvorschläge, im Abschussplan ver-
merken. 
 

§ 14 Anteil an Nutzungen und Lasten 
 
Die Höhe der Beteiligung der Jagdgenos-
sen an den Nutzungen und Aufwendungen 
der Jagdgenossenschaft richtet sich nach 
dem Verhältnis ihrer jagdlich nutzbaren 
Grundstücke zur gesamten Jagdnutzfläche 
des gemeinschaftlichen Jagdbezirks. 
 

§ 15 Verwendung des Reinertrags 
 
1. Die Versammlung der Jagdgenossen 
hat beschlossen, dass der Reinertrag aus 
der Jagdnutzung der Gemeindeverwaltung 
zweckgebunden für die Unterhaltung der 
Feld-und Waldwege und zur allgemeinen 
Förderung der Landwirtschaft zur Verfü-
gung gestellt wird. 
 
2. Jeder Jagdgenosse, der diesem Be-
schluss nicht zugestimmt hat, kann die 
Auszahlung seines Anteils am Reinertrag 
verlangen. Der Anspruch erlischt, wenn 
er nicht binnen eines Monats nach der 
Bekanntmachung der Beschlussfassung 
schriftlich oder mündlich zu Protokoll 
beim Gemeindevorstand geltend gemacht 
wird. 
 

3. Für die Bearbeitung eines form- und 
fristgerecht gestellten Antrags nach Nr. 2 
wird eine Pauschalgebühr in Höhe von 5% 
des Anteils am Reinertrag, mindestens 
jedoch 30,00 € pro Auszahlungsantrag 
erhoben und mit dem Anteil verrechnet. 
Für die Erhebung der Gebühr gelten die 
Vorschriften des Landesgebührengesetzes 
entsprechend. Die Zurückweisung nicht 
form- und fristgerecht gestellter Auszah-
lungsanträge erfolgt gebührenfrei. 
 
4. Entfällt auf einen Jagdgenossen ein ge-
ringerer Reinertrag als 30,00 E, so wird 
die Auszahlung erst fällig, wenn der Be-
trag durch Zuwachs mindestens 30,00 
erreicht hat, unberührt hiervon bleiben 
Fälle, in denen der Jagdgenosse aus der 
Jagdgenossenschaft ausscheidet. 
 

§ 16 Haushalts-, Kassen-
 und Rechnungswesen 

 
Ein besonderer Haushaltsplan für die 
Jagdgenossenschaft wird nicht aufgestellt. 
 

§ 17 Wirtschaftsjahr 
 
Das Wirtschaftsjahr (Jagdjahr) läuft vom 
01. April bis 31. März. 
 

§ 18 Bekanntmachungen 
 
Die öffentlichen Bekanntmachungen der 
Jagdgenossenschaft erfolgen im Mittei-
lungsblatt der Gemeinde Gottenheim. 
 




